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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §60;

Rechtssatz

Aufgrund des § 58 Abs 2 AVG und des § 60 AVG ist die Behörde verp6ichtet, alle für die Beurteilung der Rechtsfrage

wesentlichen Vorschriften in der Begründung des Bescheides zu berücksichtigen. Eine Verp6ichtung zur Wiedergabe

des Wortlauts der von ihr herangezogenen gesetzlichen Bestimmung ergibt sich daraus jedoch nicht.

Schlagworte

Begründung Allgemein Inhalt des Spruches Allgemein Angewendete Gesetzesbestimmung
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